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Beschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde beruft zum stellvertretenden Wahlleiter für das 
Wahlgebiet der Stadt Finsterwalde Frau Martina Richter, wohnhaft Straße der Jugend 1 in 03238 Finsterwalde. 
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Sachverhalt 
 
Gemäß § 15 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) i. V. m. § 2 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) ist durch die Vertretung ein Wahlleiter mit dessen 
Stellvertreter zu berufen. Der bisherige stellvertretende Wahlleiter, Herr Frank Stellmach, hat seine Abberufung 
beantragt. 
 
Frau Martina Richter ist über viele Jahre in der Wahlvorbereitung einbezogen gewesen. Sie erfüllt die 
Voraussetzungen für die Berufung zum stellvertretenden Wahlleiter. Mit der Berufung von Frau Martina Richter 
zum stellvertretenden Wahlleiter endet die Amtszeit von Herrn Frank Stellmach gemäß § 2 Abs. 1 letzter Satz 
(BbgKWahlV). 
 
 

 


